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Auf dem Prüfstand: Klauseln
im Wohnraummietrecht

In Deutschland gibt es mehr als 24 Milli-
onen Mietwohnungen und etwa genauso
viele Mietwohnungsverträge. Keiner wird
hundertprozentig dem anderen gleichen.
Dafür sorgt schon die Flut an Vertrags-
mustern und „Mustermietverträgen“, die
Verbände und Verlage bereitstellen. Es
gibt unzählige Klauseln in unterschiedli-
chen Formulierungen; Rechtsprechung
und Gesetzgebung in Sachen Mietrecht
erfordern ein stetiges Fortschreiben. Ange-
sichts der Vielfalt können auch juristisch
Versierte den Überblick verlieren, Laien
sowieso. Das Handbuch „AGB in der
Wohnraummiete“ hat das Ziel,mehrOrd-
nung in das Klausel-Wirrwarr zu bringen.
Adressat ist in erster Linie die Vermieter-
seite.

Die drei Autoren knöpfen sich zentrale
Bestimmungen vor und klopfen typische
Wortlaute von Mietvertragsklauseln auf
ihre Wirksamkeit ab. Das „Daumen
hoch“-Symbol signalisiert dem Leser: For-
mulierungwirksam;Daumen runter steht
für unwirksam. Unterfüttert wird die
jeweilige Einschätzung mit einschlägigen
Urteilen, Fundstellen und dem zugrunde
gelegten AGB-Prüfmaßstab. Alles zusam-
men ist in Tabellen gepackt, was das
schnelle Finden erleichtert.

Der Aufbau folgt der Systematik eines
Mietvertrags. Die einzelnen Stichworte
reichen von Abgeltungsklausel über Gril-
len, Klingelschilder und Rollator bis hin
zum Zutrittsrecht. Literaturhinweise und
ausführliche Erläuterungen zur Rechts-
lage sind jedem Stichwort beigefügt. In
ihrer Einführung zur AGB-Kontrolle erin-
nerndieAutorendaran, dass geradeMiet-
vertragsbedingungen für Wohnungen
klar und verständlich formuliert sein
müssen. Maßstab ist der Durchschnitts-
mensch. hi
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Kommentar der Hessischen
Bauordnung

Wie jeder juristische Kommentar ist auch
der zur Hessischen Bauordnung (HBO)
kein unterhaltsamer Schmöker, sondern
ein zwangsweise formalistisches Hand-
werkszeug für Juristen. Ein Blick hinein
kann aber auch für andere Berufsgruppen
interessant sein, die sich mit Immobilien
und insbesondere Bauprojekten in Hessen
befassen.

Bei vielen Rechtsfragen kann der Kom-
mentar eine erste Hilfe zur Einschätzung
geben, ob und wie sich eine weitere Ver-
folgung lohnt: Warum ist eine Stellplatz-
ablöse für Kommunen ein ganz besonde-
res fiskalisches Instrument und unter wel-
chen Umständen besteht eine Chance auf
Rückerstattung? Was genau sind die for-
malen Anforderungen für eine Anzeige
des Wechsels der Bauherrschaft? Wie
wirkt sich die neue Seveso-Richtlinie der
Europäischen Union genau auf Bauge-
nehmigungen aus?

Insbesondere berücksichtigt der aktu-
elle Kommentar erstmals die Änderungen
der HBO aus dem Jahr 2018. Unter ande-
rem betreffen diese weniger strenge Stell-
platzordnungen und vereinfachte Nut-
zungsänderungen zum Schaffen von
Wohnraum, Änderungen beim Brand-
schutz, Barrierefreiheit und digitalen
Bauanträgen sowie Vereinfachungen
beim Bauen mit Holz. vt

Gerhard Hornmann:
Hessische Bauordnung
(HBO). Kommentar,
Verlag C.H. Beck,
3. Auflage 2018, 1134
Seiten, gebunden,
109 Euro.

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel
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Öffentliches Recht. Der Bestandschutz für
ein Fenster in einer Grenzwand hindert den
Nachbarn grundsätzlich nicht daran, in
geschlossener Bauweise anzubauen und das
Fenster zuzumauern.

OVG Mecklenburg-Vorpommern,
Beschluss vom 10. Juli 2018,
Az. 3 M 39/18

Wenn die Grenzwand Fenster hat,
dürfen sie zugemauert werden

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Zwei Nachbarn streiten um ein Bauvorha-
ben. Die Außenwand des genehmigten
Neubaus wird auf der gemeinsamen
Grundstücksgrenze errichtet und darf mit
Fenstern versehenwerden, obwohl es sich
um eine Brandschutzwand handelt. Die
Nachbarin wendet sich im Eilverfahren
gegen die Baugenehmigung und trägt vor,
dass die Fenster sie in ihren Rechten ver-
letzen. Denn zum einen würden die Öff-

nungen in der Brandwand den Schutz vor
Brandausbreitung mindern und damit ihr
Grundstück gefährden. Zum anderen
seien die Fenster ihr gegenüber rück-
sichtslos: Wenn sie ihr Grundstück später
bebauen will, muss sie einen Abstand vor
den Fenstern einhalten. Die Fenster wür-
den also die Nutzung ihres Grundstücks
einschränken. Das VG lehnte den Eilan-
trag ab.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Das OVG bestätigt die ablehnende Ent-
scheidung der ersten Instanz. Die Fenster
in der Brandwand sind brandschutzrecht-
lich zulässig, weil der Einbau von Fenster-
elementen vorgeschrieben wurde, die ein
Schutzniveau gewährleisten, das einer
geschlossenenBrandwand ähnlich ist. Die
Fenster schränken auch die Bebauung des
Grundstücks der Nachbarin nicht ein.
Bauplanungsrechtlich ist eine geschlos-
sene Bebauung ihres Grundstücks mög-

lich. Der Grenzanbau ist daher nur dann
ausnahmsweise unzulässig, wenn er nach
Abwägung der gegenseitigen Interessen
gegenüber dem Nachbarn rücksichtslos
ist. In diesem Fall ist es aber für den Bau-
herrn zumutbar, die Belüftung der betrof-
fenen Badezimmer neu zu gestalten, falls
die Fenster zugemauert werden. Die
genehmigten Fenster verhindern einen
Grenzanbau der Nachbarin nicht und
greifen auch in ihre Rechte nicht ein.
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WAS IST ZU TUN?

Es gibt generell keinen Schutz davor, dass
auch ein genehmigtes Fenster durch den
Nachbarn zugemauert wird. Gerade in
hoch verdichteten Innenstädten wird dies
häufig relevant, wenn eine Baulücke
geschlossen oder eine bisher nicht
bebaute Fläche einer neuen Nutzung
zugeführt werden sollen. Denn der
Grundstückseigentümer hat ein rechtlich
geschütztes Interesse daran, die baupla-
nungsrechtlich zulässige Bebauung seines
Grundstücks vollständig zu realisieren.
Dieses private Interesse wird häufig durch

das öffentliche Interesse an der Schaffung
von neuem Wohnraum gestärkt. Wer also
Fenster in eine Grenzwand einbaut, kann
nicht darauf vertrauen, dass sein Nachbar
in seinem Interesse und zum Schutz die-
ser Fenster die eigene Bebauung ein-
schränkt. Damit Grenzfenster dauerhaft
bestehen, muss mit dem Nachbarn ko-
operiert werden. Auch bei Neubauvorha-
ben, die sich auf die Nachbarfenster aus-
wirken, ist eine Abstimmung mit dem
Nachbarn sinnvoll, um einem späteren
Rechtsstreit vorzubeugen. ahl

Rechtsanwältin
Anne Henzel

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Wird eine Mieterliste
mit Angaben zu den Mieterträgen und
der Jahresnettomiete als Anlage zum
notariellen Kaufvertrag genommen,
werden diese Angaben zum
Vertragsinhalt.

OLG Köln, Urteil vom 29. November 2018,
Az. 3 U 24/18

Anlage mit Mieterträgen ist
Bestandteil des Kaufvertrags
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DER FALL

DerKläger erwarb durch einennotariellen
Kaufvertrag ein Mehrfamilienhaus mit 14
vermieteten Wohneinheiten. Als Anlage
zum Kaufvertrag wurde eine Mieterliste
mit Angaben zu denMieterträgen der ein-
zelnenWohneinheiten und der Jahresnet-

tomiete im Fettdruck genommen. Nach
der Übergabe stellte der Käufer fest, dass
die tatsächliche Summe der Jahresnetto-
miete unter dem Betrag lag, der in der
Anlage beziffert ist. Er verlangte Schaden-
ersatz vom Verkäufer.
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DIE FOLGEN

Das OLG gab dem Kläger Recht. Der Min-
derertrag der Mieteinnahmen stellt einen
Mangel dar, weil Käufer und Verkäufer
eine Beschaffenheitsvereinbarung über
die in der Mieterliste bezifferte Jahresnet-
tomiete getroffen haben. Angaben in
einem Kaufvertrag über erzielte Mieter-
träge sind grundsätzlich als Beschaffen-
heitsvereinbarung zu verstehen, da der
Nutzen, der aus einer Immobilie gezogen
wird, eine wichtige Grundlage für die
Wertschätzung ist. Indem die Anlage dem
Kaufvertrag beigefügt wurde, sind die
Angaben zu denMieterträgen zumunmit-

telbaren Inhalt des Vertrags geworden.
Auf eine ausdrückliche Erklärung oder
Betonung, dass die Anlage verbindlich ist,
kommt es nicht an. Zudemdiente dieMie-
terliste dem Käufer als einzige Informati-
onsgrundlage, weil ihm bei Abschluss des
Kaufvertrags nicht alleMietverträge vorla-
gen. Die Jahresnettomiete war in der
Anlage im Fettdruck hervorgehoben.
Zwar war ein Gewährleistungsausschluss
vereinbart, doch darauf konnte sich der
Verkäufer nicht berufen. Denn dieser
erfasst das Fehlen einer vereinbarten
Beschaffenheit gerade nicht.
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WAS IST ZU TUN?

Die aus der Bewirtschaftung einer Immo-
bilie erzielten Mieterträge und die aufzu-
wendenden Betriebskosten gehören zu
den Eigenschaften, die Gegenstand einer
Beschaffenheitsvereinbarung sein kön-
nen. Werden die tatsächlichen Mietein-
nahmen und Betriebskosten in einem
Kaufvertrag bzw. in den Anlagen konkret
beziffert, so handelt es sich ohne eine aus-
drückliche Vereinbarung im Zweifel um
eine Beschaffenheitsvereinbarung. Für
den Verkäufer besteht insoweit ein Haf-
tungsrisiko, vor dem er sich auch nicht
schützen kann, indem er einen Gewähr-

leistungsausschlusses vereinbart – denn
hier kann das Fehlen der vereinbarten
Beschaffenheit nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Parteien sollten ausdrücklich
klarstellen, welche Bedeutung sie Anga-
ben zu Mieterträgen und Betriebskosten
beimessen. Wird eine Beschaffenheitsver-
einbarung ausgeschlossen, sollte der Käu-
fer darauf achten, dass ihm vor Vertrags-
abschluss alle Unterlagen vorliegen, die
für die Verifizierung der Mieterträge und
aufzuwendenden Betriebskosten relevant
sind, und dass der Verkäufer für die Voll-
ständigkeit dieser Unterlagen haftet. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Einen Planungsfehler
des Architekten muss sich der
Bauherr anrechnen lassen. In
diesem Umfang haftet das
Bauunternehmen nicht für
einen Mangel.

OLG Köln, Urteil vom 19. Dezember 2018,
Az. 11 U 110/16

Baufirma haftet nicht für
Planungsfehler des Bauherrn
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DER FALL

Ein Bauherr beauftragte ein Baunterneh-
men per Generalunternehmervertrag da-
mit, ein Gebäude schlüsselfertig zu er-
stellen. Zudembeauftragte er einenArchi-
tekten mit der Planung u.a. eines Wär-
medämmverbundsystems. Dieses wurde
durch einen Nachunternehmer der Bau-
firma ausgeführt und war aufgrund

eines Ausführungsfehlers sowie eines Pla-
nungsfehlers des Architekten mangelhaft.
Das Bauunternehmen beseitigte den
Mangel. Mit dem Nachunternehmer
einigte es sich in einem Vergleich und
machtedieKosten für dieErsatzvornahme
– rund 118.000 Euro – gegenüber dem
Architekten geltend.
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DIE FOLGEN

Das OLG spricht der Baufirma lediglich
rund 30.000 Euro zu, denn sie hat gegen
den Architekten nur einen Ausgleichsan-
spruch im Umfang seines Haftungsanteils
(§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB). Eine Ge-
samtschuld zwischen dem Unternehmen
und dem Architekten besteht aber nicht.
Denn der Bauherr muss sich einen Pla-
nungsfehler seines Erfüllungsgehilfen,
hier des Architekten, im Verhältnis zum
Bauunternehmen zurechnen lassen
(§ 278 BGB). In diesem Umfang besteht
ein Mitverschulden des Bauherrn an dem
Mangel (§ 254 BGB), und er muss sich in
dieser Höhe an den Kosten für die Beseiti-
gung beteiligen. Der Haftungsumfang der
Baufirma im Außenverhältnis zum Bau-

herrn muss um diesen Mitverschuldens-
anteil gekürzt werden. Im Innenverhältnis
findet kein Gesamtschuldnerausgleich
zwischen dem Baunternehmen und dem
Architekten statt, da der Verursachungs-
beitrag des Architekten dem Mitverschul-
densanteil des Bauherrn entspricht. Da
das Bauunternehmen hier jedoch sämtli-
che Mängelbeseitigungskosten übernom-
menhat, hat es denArchitekten von seiner
Haftung gegenüber dem Bauherrn befreit.
Deshalb steht ihm die Rückgriffskondik-
tion aus § 812 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB gegen
den Architekten zu: Es kann die Summe,
für die der Architekt haftet, von ihm ein-
fordern.
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WAS IST ZU TUN?

Fordert der Bauherr das Bauunternehmen
unter Fristsetzung zur Beseitigung eines
Mangels auf, sollte dieses sich direkt auf
einen bestehenden Planungsfehler des
Architekten als Mitverschulden berufen
und eine quotale Kostenbeteiligung ver-
langen. Der Bauherr wiederum kann den
Architekten bei einem Planungsfehler
direkt in Anspruch nehmen. Hierfür muss

er den Auftragnehmer nicht erst zur Man-
gelbeseitigung auffordern. Soweit die
Baufirma den Mangel komplett hat besei-
tigen lassen, ohne sich auf einen Pla-
nungsfehler des Architekten zu berufen,
muss sie sich nicht an den Bauherrn hal-
ten. Sie kanndie zu viel gezahltenMangel-
beseitigungskosten vom Architekten zu-
rückverlangen. ahl

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ein Makler hat
gegenüber dem Käufer Anspruch
auf Provision, unabhängig davon,
ob der Maklervertrag zwischen
Makler und Eigentümer
wirksam ist.

LG Ellwangen, Urteil vom 3. August 2018,
Az. 5 O 376/17

Provisionsanspruch besteht auch
ohne Auftrag des Verkäufers
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DER FALL

Ein Makler übersandte auf Anforderung
ein Exposé über eine Immobilie, in dem
die im Erfolgsfall zu zahlende Provision
angegeben war. Der Empfänger gab das
Exposé an seineMutter weiter, die sich für
den Erwerb der Immobilie interessierte.
Sie bat den Makler um einen Besichti-
gungstermin und kaufte das Objekt. Im
Nachhinein stellte sich heraus, dass sie

mit dem Verkäufer entfernt verwandt ist:
Er ist ein Bruder ihrer Schwiegermutter.
Weiterhin erfuhr die Käuferin, dass der
Maklervertrag zwischen dem Makler und
dem Verkäufer bereits vor ihrem ersten
Kontakt zum Makler beendet gewesen
war. Deshalb verweigerte sie die Zahlung
der im Exposé genannten Maklerprovi-
sion. Der Makler erhob Klage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Zahlungsklage des Maklers hatte
Erfolg! Ein Maklervertrag zwischen ihm
und der Käuferin ist dadurch zustande
gekommen, dass sie eine Maklerleistung
in Anspruch genommen hat, nämlich den
Besichtigungstermin, und zugleich von
dem Provisionsverlangen im Exposé
wusste. Dass die Käuferin das Exposé
nicht unmittelbar von dem Makler, son-
dern durch ihren Sohnübergeben bekom-
men hat, ändert daran nichts. Der Provisi-
onsanspruch verfällt auch nicht dadurch,
dass der Vertrag zwischen dem Makler
und dem Verkäufer bereits beendet war,

als derMaklervertrag zwischen der Käufe-
rin und dem Makler zustande kam. Denn
beide Vertragsverhältnisse sind losgelöst
voneinander zu betrachten.Dass einMak-
lervertrag zwischen dem Verkäufer und
dem Makler besteht, ist keine Vorausset-
zung dafür, dass der Makler gegen die
Käuferin Anspruch auf seine Provision
hat. Dass Käuferin und Verkäufer ver-
wandt sind, ist für den Provisionsan-
spruch ebenfalls unschädlich. Denn Ursa-
che für den Abschluss des Kaufvertrags
war die Tätigkeit des Maklers – trotz des
Verwandtschaftsverhältnisses.
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WAS IST ZU TUN?

Der Makler muss nicht vom Eigentümer
mit der Suche nach Kaufinteressenten
beauftragt sein, um mit potenziellen Käu-
fern wirksame Maklerverträge abschlie-
ßen zu dürfen. Entscheidend ist, dass der
Verkäufer tatsächlich bereit ist, seine
Immobilie zu verkaufen (BGH, Urteil vom
25. Februar 1999, Az. III ZR 191/98). Etwas
anderes gilt, wenn der Eigentümer bzw.
Verkäufer demMakler die Vermarktungs-
tätigkeit ausdrücklich untersagt oder

durch einen etwaigen Folgemakler unter-
sagen lässt. Im vorliegenden Fall kamdem
Makler aber zugute, dass die Kaufinteres-
sentin mit dem Verkäufer – dem Bruder
ihrer Schwiegermutter – nicht früher über
die Erwerbs- bzw. Verkaufspläne gespro-
chen hatte. Anderenfalls hätte sie sich auf
Vorkenntnis berufen können. Dann hätte
der Makler keinen Provisionsanspruch,
weil seine Tätigkeit nicht Ursache des Ver-
tragsabschlusses gewesen wäre. ahl


